
Beispiel 

 

Sie haben ein Bruttoeinkommen aus Erwerbstätigkeit von 900 Euro. 

 

Grundfreibetrag  100 Euro 

+       84 Euro  (20 % von 100 bis 520 Euro) 

+    114 Euro  (30 % von 520 bis 900 Euro) 

= Gesamtfreibetrag 298 Euro 

 

Dieser Betrag wird vom erzielten Nettoeinkommen abgezogen und damit 

nicht bei der Feststellung der Höhe des Bürgergeldes berücksichtigt.  

  


